
65KU Gesundheitsmanagement 8/2011 I

G
E
S
U
N
D
H
E
IT
S
C
O
N
T
R
O
L
L
IN

G

�

A
uf Grund juristischer Rege-
lungen (z.B. §§3,4,5
ArbSchG, §84 Abs.2 SGB IX,

§1 ASiG) ist die Geschäftsleitung
eines Gesundheitsunternehmens
zur Minimierung von krankheits-
bedingten Risiken und Schäden
zur Einführung eines Frühwarn-
systems und eines wirksamen Ge-
sundheitscontrollings verpflich-
tet.
Betriebliches Gesundheitscontrol-
ling (Prävention) ist die planmäßi-
ge und systematische Minimie-
rung von gesundheitsbedingten
Risiken/Schäden durch den Prinzi-
pal (Geschäftsleiter, Träger oder
Inhaber eines Gesundheitsunter-
nehmens) bzw. externe/interne
Prüfungs- und Steuerungsorgane.
Dies geschieht durch die Imple-
mentierung eines Frühwarnsys-
tems, die Steuerung der Aufbau-
und Ablauforganisation sowie die
Steuerung der Agenten (Mitarbei-
ter) und Klienten (Patienten/Liefe-
ranten).

Das Projektmanagementteam
„Gesundheitscontrolling“

Die Umsetzung dieser Aufgabe
kann der Vorstand in größeren Un-
ternehmen an einen Gesundheits-
controller delegieren.

Es besteht bislang keine gesetzli-
che Verpflichtung zur Bestellung
eines Gesundheitscontrollers. Sol-
che Funktionen gibt es in den Un-
ternehmen noch nicht häufig, sie
werden sich in den nächsten Jah-
ren aber auch aufgrund des zuneh-
menden Fachkräftemangels mehr
und mehr durchsetzen.
Der Gesundheitscontroller sollte
analog dem Compliance- bzw. Da-
tenschutzbeauftragten aufgrund
seiner verantwortungsvollen Son-
derfunktion die erforderliche
Fachkunde, Sachkenntnis und Zu-
verlässigkeit besitzen. Kenntnisse
über Arbeitsrecht, Personalma-
nagement, Personalcontrolling,
Arbeitsmedizin, Sozial- und Orga-

Gesundheitsgefahren
frühzeitig erkennen
Warum Krankenhäuser ein Gesundheitscontrolling installieren sollten

Vor dem Hintergrund des steigenden Fach-

kräftemangels müssen sich Führungskräfte

von Gesundheitsunternehmen die Frage stel-

len, wie in ihren Unternehmen ein Gesund-

heitscontrolling aufzubauen ist. Ziele sind, ei-

ne hohe Krankheitsrate zu reduzieren, die Ar-

beitsbedingungen zu verbessern und

Motivation wie Effizienz des Personals zu er-

höhen. Aufgrund juristischer Regelungen ist

die Geschäftsleitung von Gesundheitsunter-

nehmen außerdem dazu verpflichtet, gesund-

heitliche Risiken zu minimieren und hierzu ein

Frühwarnsystem so wie ein wirksames Ge-

sundheitscontrolling einzuführen. Gesund-

heitsunternehmen können sich dadurch auch

imWettbewerb strategisch positionieren.

nisationspsychologie, organisato-
rische Arbeitsabläufe sowie das in-
terne Kontrollsystem können von
Bedeutung sein. Für diese Funkti-
on eignen sich Mitarbeiter der Per-
sonal- oder Rechtsabteilung sowie
der Arbeitsmedizin. Des Weiteren
sollte der Gesundheitscontroller
das Vertrauen der Personalvertre-
tung haben, um von ihr Unterstüt-
zung zu erlangen.

Die Funktion zur Gestaltung des
Gesundheitscontrollings kann
nicht nur von einer Einzelperson,
sondern auch von einer Projekt-
oder Steuerungsgruppe erfüllt
werden. Diese sollte sich interdis-
ziplinär aus interessierten Füh-
rungskräften oder Spezialisten
verschiedener Organisationsberei-
che des Gesundheitsunterneh-
mens (Verwaltung, Ärzte- sowie
Pflegeteam) zusammensetzen. Es
ist in der Praxis sehr wichtig, dass
auch die Sichtweise der Sachbear-
beiter sowie des Betriebsrates be-
rücksichtigt wird.

Weitere Hilfestellungen bieten ex-
terne und interne Prüf- und Steue-
rungsorgane. Zu letzteren gehören
Gewerbeaufsicht, Unfallkassen,
Berufsgenossenschaften, Kran-
kenversicherungen, Gesundheits-
ämter, Gewerkschaften, speziali-
sierte Unternehmensberater sowie
Betriebsärzte und Gutachter. Inter-
ne Prüf- und Steuerungsorgane
sind neben den Gesundheitscont-
rollern auch Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, Sucht- und Behin-
dertenbeauftragte sowie die Orga-
nisationseinheiten Beschaffung,
Organisationsentwicklung, Perso-
nalwirtschaft, Finanz- und Versi-
cherungsmanagement, die Arbeit-
nehmervertretung sowie die
Rechtsabteilung und der Presse-
sprecher.

Aufgaben des
Gesundheitscontrollers

Die Aufgaben des Gesundheits-

controllers sollten in einer Ge-
sundheitsrichtlinie geregelt wer-
den und sich nach den strategi-
schen Zielen der
Unternehmensleitung richten. Da-
zu gehören die Erzielung von Pro-
duktivität und optimaler Leis-
tungssteigerung, die Verhinde-
rung von Skandalen, die
Sicherung der Funktionsfähigkeit

des Gesundheitsunternehmens,
der Schutz der im Unternehmen
beschäftigen Mitarbeiter vor mög-
lichen gesundheitlichen Risiken
sowie die Aufrechterhaltung des
Vertrauens von Patienten.
Operative Ziele des Gesundheits-
controllings sind beispielsweise
die Schulung der Mitarbeiter, die
Information bestimmter An-
spruchsgruppen (z.B. Kunden, Lie-
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G feranten), die Verbesserung von
gesundheitlichen Rahmenbedin-
gungen, die Erstellung einer Ge-
sundheitsrichtlinie oder eines In-
formationsblatts, die Verbesse-
rung der Gesundheitskultur
(Fehlerkultur, Wertschätzung- und
Anerkennungskultur), die Ermitt-
lung und Reduzierung des Kon-
fliktgrades durch Mitarbeiterbe
fragungen oder Workshops sowie
eine Identifizierungspolitik.

Frühwarnsysteme zum Erken-
nen von Gesundheitsrisiken

Krankheiten sowie eine „kranke“
Unternehmenskultur können in
Gesundheitsunternehmen zu Leis-
tungsdefiziten, entgangenen Un-
ternehmenserfolgen oder Image-
schäden führen. Zur Vermeidung
einer Krise entwickelt und imple-
mentiert der Gesundheitscontrol-
ler mit seiner Projekt- bzw. Arbeits-
gruppe ein Frühwarnsystem, wel-
ches Veränderungen im
Unternehmen oder der Umwelt,
die Gesundheits- bzw. Leistungs-
gefahren bedeuten, frühzeitig an-

kündigt, so dass Maßnahmen zu
deren Abwendung eingeleitet wer-
den können.
Der Gesundheitscontroller sollte
im Rahmen einer Risiko- und
Schwachstellenanalyse festlegen,
welche Bereiche innerhalb und au-
ßerhalb des Gesundheitsunter-
nehmens eine mögliche Bedro-
hung für die Gesundheit der Mitar-
beiter sowie der Klienten
(Patienten, Lieferanten) darstellen
und beobachtet werden sollen.
Dies können politische, juristi-
sche, soziale, soziologische, geo-
grafische sowie konjunkturelle
Faktoren sein. Auch das Verhalten
der Kunden und Lieferanten sollte
berücksichtigt werden.
Intern sollte der Gesundheitscont-
roller sensible Organisationsberei-
che, in denen die Gesundheit der
Mitarbeiter aufgrund von Unfall-
gefahr oder sonstigen Krankheits-
risiken besonders gefährdet ist, im
Blick behalten. Hierbei sind auch
Gebäude, Maschinen und Arbeits-
hilfsmittel einzubeziehen. Hier ist
danach zu fragen, wie viele Mitar-
beiter in diesen sensiblen Berei-
chen arbeiten und wie die einzel-
nen Geschäftsprozesse verrichtet
werden. Gibt es gesundheitsbe-
dingte Risiken bei der Ausführung
der Prozesse?
Der Gesundheitscontroller sollte
auf personenbezogene oder unter-
nehmensbezogene Indikatoren
achten, um herauszufinden, wo
Ansatzpunkte für Verbesserungen
sind (siehe Kästen).

Auch Kennzahlen wie Fluktuati-
ons-Beschwerde-Unfall und
Krankheitsquoten können Hinwei-
se für Verbesserungspotenzial ge-
ben. Ein weiterer interner Beob-
achtungsbereich sind der Gesund-
heitszustand sowie das Verhalten
der Mitarbeiter, die durch die
Dienstaufsicht, die Teamkontrolle
sowie die Arbeitsmediziner kon-
trolliert werden.
Der Gesundheitscontroller erstellt
für die Geschäftsleitung abschlie-
ßend einen Gesundheits- und Leis-
tungsbericht. Er analysiert darin
Indikatoren und Kennzahlen so-
wie durchgeführte organisatori-
sche oder personelle Maßnahmen
und stellt dar, inwieweit die Unter-
nehmensziele beeinträchtigt bzw.
erreicht worden sind.

Fortbildung, Aufklärung und
Gesundheitscoaching

Seit einigen Jahren werden Mitar-
beiter in öffentlichen und privaten
Gesundheitsunternehmen im Be-
reich Erfolgs- sowie Gesundheits-
management von externen oder in-
ternen Trainern oder Beratern ge-
schult.
Zusätzlich zu den Seminaren kann
das Personal in Mitarbeiter-Vorge-
setzten-Gesprächen oder durch
Schreiben der Geschäftsleitung für
das Thema sensibilisiert werden.

Bei gesundheitlichen Problemen,
die die Leistungsfähigkeit und die
Zusammenarbeit im Betrieb beein-
trächtigen, kann ein externer Ge-
sundheitscoach vom Geschäfts-
führer eingesetzt werden. Diese
Position kann z.B. ein Psychothe-
rapeut, Arbeitsmediziner oder ex-
terner Gesundheitscontroller ein-
nehmen. In zwei- bis vierstündi-
gen Coaching-Sitzungen können
die Probleme unter dem Aspekt
der Verschwiegenheit individuell
besprochen werden. Hierdurch
steigt auch das Leistungsverhalten
des Mitarbeiters. $
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* Fehlen einer optimalen Fi-
nanzstruktur

* Schlechte Strategie
* Fehlende Planung und Kon-
trolle

* Geringe interne/externe
Kundenorientierung

* Keine optimale Altersstruk-
tur

* Hinweise zu Mobbing, Krimi-
nalität, Regelverstößen

* Fehlende Identifikation der
Mitarbeiter, nicht gelebtes
Leitbild

* Schlechte Arbeitsräume
(Luft, Wärme, Kälte)

* Ungeeignete Arbeitsmittel
(Pkw, PC, Tische, Stühle,
medizinische Maschinen)

* Störungen im Arbeitsablauf
(z.B. PC-Ausfall, Telefon,
Streik)

* Keine Fehlerkultur, Miss-
trauenskultur

* Negatives Menschenbild,
Feindbild

Unternehmens-
bezogene Indikatoren
zum rechtzeitigen Erkennen von

Gesundheits- und Leistungsrisiken

* Private Probleme
* Frustration, innere Kündi-
gung, Depressionen, Neuro-
sen

* Schlechtes Selbstmanage-
ment

* Konzentrationsfehler
* Schlafstörungen
* Starkes Schwitzen, zittern,
innere Unruhe, Angst

* Einnahme von Suchtmitteln
* Sozialer Rückzug des Mitar-
beiters

* Geringe Leistungsmotivation
* Pflegebedürftige Angehörige
* Unter/Übergewicht
* Arbeitssucht/Burn Out
* Perfektion, Zwang

Personenbezogene
Indikatoren
zum rechtzeitigen Erkennen von

Gesundheits- und Leistungsrisiken


